
Satzung

Turn- und Athletenverein Brüel e.V. (TAV Brüel)

§ 1 Name und Sits

(1) Der Turn und Athleten Verein Brtlel e.V. (im folgenden TAV genannt) ist ein Sportverein, mat

Sitz in 19412 Brüel, Landkreis Ludwigslust-Parchim. Er ist in das Vereinsregister des
Amtsgerichtes Schwerin eingetragen und verfolgt ausschließlich und unmittelbar -
gemeinn0tzige zwecke
im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Der TAV ist Mitglied im Kreissportbund e.V. (KSB) Landkreis Ludwigslust-Parchim und im
Landessportbund Mecklenburg- Vorpommern (LSB).

(3) Der TAV erkennt die SaEung und Ordnungen des KSB Ludwigslust-Parchim und des LSB M-
V. an.

(4) Zweck des Vereins ist die Förderung von Jugendlichen und des Sports.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Durchftlhrung sportlicher
Übungen und Wettkämpfe. Er dient somit der Gesunderhaltung, Erhöhung der
Leistungsfähigkeit, Fitness und Vitalität der Mitglieder aller Altersgruppen. Weiterhin soll das
humanistische ldeengut und die Tradition der deutschen Turn- und Sportbewegung bewahrt
werden.

(5) Das Geschäftsjahr umfasst die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember des jeweils
laufenden Jahres.

§ 2 GrundsäEe und Aufgaben

(1) Der Verein ist frei von parteipolitischen, religiösen und rassistischen Bedingungen und
Bestrebungen.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüEige zwecke im Sinne des
Abschnitts ,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung" zur FÖrderung des Sports

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in ersler Linie eigen\Mirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dorfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die/ Mitglieder erhalten keine Zu\ rendungen aus Mitteln des Vereins.
(0) Es darf keine Person durch Ausgäben, die dem Zweck der KÖrperschafr fremd sind' oder
' durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Rechtsgrundlage der Vereinsarbeit

(1) Die SaEung bildet die Grundlage der Tätigkeit des TAV. Sie wird durch Ordnungen und

Beschlüsse ergänzt.
(2) Der TAV erlässt in Ergänzung zur SaEung eine Finanzordnung.

Der TAV ist berechtigt bei Bedarf weitere Ordnungen zu erlassen.
(3) Bei strittigen Fragen unter den Mitgliedern und den Entscheidungen des Vorstandes ist eine

gütliche Einagung anzustreben. Bei Nichteinigung ist eine Entscheidung durch ein

ünabhangiges Gremium von 3 Personen, das durch den Vorstand des TAV inneüalb von 14

Tagen zu berufen ist, herbeizufuhren. Dieses Gremium wirkt in der bestimmten
Angelegenheit als Rechtsausschuss. Erst danach ist die Anrufung der ordentlichen Gerichte
zulässig.



§ 5 Rechte und michten der itglieder

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Sportgedanken im Allgemeinen und das Wohl des TAV im
Besonderen nach Kräften zu fördern und die Beschlüsse des TAV zu befolgen

(2) Die Mitglieder sind zu einer pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.
(3) Ordentliche Mitglieder ab 16 Jahre haben ein aktives und ein passives Wahlrecht.
(4) Jedes Mitglied muss eigenständig Rücksprache mit seinem behandelnden Arzt führen, ob die

Durchfuhrung des Fitness- bzw. Kraftsportes ohne Bedenken ausgefuhrt werden kann.

§ 6 Organe

(1) Mitgliederversammlung(MV)
(2) Vorstand
(3) Kassenprüfer
(4) Bei Notwendigkeit kann durch den Vorstand ein Gremium als Rechtsau$chuss berufen

werden

§ 7 Verfahrcn der Beschluasfassung

(1) Die Beschlussfähigkeit des TAV ist gegeben, wenn die Einberufung ordnungsgemäß erfolgt ist
und mindestens 2 Mitglieder erschienen sind.

(2) Sämtliche Beschlüsse (außer Satzungsänderung) werden mit einfacher Stimmenmehrheit der
abgegebenen Stimmberechtigten gefasst.

(3) Über sämtliche Versammlungen ist ein Protokoll zu fuhren. Dieses ist vom
Versammlungsleiter und Schriftführer zu unterzeichnen. Die Protokolle sind innerhalb von 4
Wochen zu fertigen und an die Mitglieder weitezuleiten,.

§ I Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des TAV. Sie findet jährlich bis zum 30.06.
des laufenden Jahres statt.

12) Die ordentliche Mitgliederversemmlung wird unter Einhaltung einer Frist von 30
Kalendertagen mittels Aushang an der Bekanntmachungstafel des Vereins und schriftlicher
Einladungen an alle Vereinsmitglieder einberufen.

(3) Die durch den Vorstand zur Beschlussfassung vorgesehenen Unterlagen/ Beschl0sse sind
den Mitgliedern vorher durch Veröffentlichung an der Bekanntmachungstafel oder Zusendung
zur Kenntnis zu geben.

(4) Die MV ist mit den anwesenden Mitgliedern (mindestens 2) beschlussfähig.
(5) Die MV wählt alle 4 Jahre den Vorstand und die Kassenprüfer.
(6) Ehrenmitglieder, fördemde Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter des TAV können ohne

Stimmrecht an der MV teilnehmen.
(7) Die satzungsgemäße MV muss frolgende Tagesordnungspunkte behandeln:

> Einberufung gemäß Sacung
> Protokollkontrolle
> Bericht des vorstandes
> Bericht des Kassenprufer
> Haushalt des laufenden Geschäftsiahres
> Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes
» Anträge an die MV
> Beschlussfassung zu Mitgliedsbeiträgen
> Verschiedenes

Sind Wahlen oder SaEungsänderungen vorgesehen, müssen diese in der Tagesordnung
ausgewiesen sein.

(8) Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden einberufen, wenn
a) Der Vorstand einen entsprechenden Beschluss gefasst hat
oder
b) Mindestens 5 Sportler das verlangen



(9) Über die Mitgliederversammlung ist elne Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom
Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen. Die Niederschrift ist den
Vorstandsmitgliedern innerhalb von 4 Wochen zu übergeben. Die restlichen Mitglieder sind
zeitgleich über die Bekanntmachung der Niederschrift an der lnformationstafel des Vereins
zu informieren. Einwände zur Niederschrift sind innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach
Zustellung bzw. Veröffentlichung zu erheben.

§ 9 Der Voratand

(1) Der Vorstand leitet den TAV. Er ist berechtigrt und verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, die
er ftlr die Erreichung der Vereinszwecke fllr erforderlich erachtet

(21 Der Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus dem/ den
1. VorsiEenden
2. Stellvertreter
3. Kassenwart
Jeder von lhnen ist alleinvertretungsberechtigt

(3) Der TAV wird in Rechtsfragen durch den VorsiEenden oder dem Stellvertreter vertreten.
(4) lm lnnenverhältnis gilt, dass der Stellvertreter nur bei Verhinderung des Vorsitzenden, und

der Kassenwart nur bei Verhinderung des VorsiEenden und des Steltvertreters den Verein
vertreten darf, oder die Vertretung erfolgt nach entsprechender Absprache innerhalb des
Vorstandes.
Der Vorstand wird von der MV filr 4 Jahre gewählt.
Scheiden Mitglieder vor Ablauf der Wahlperiode aus, so ist der Vorstand ermächtigt, deren
Amter bis zur nächsten MV durch geeignete Mitglieder des TAV zu besetzen.
Der Vorstand ist gegenüber der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig.
Über die Vorständsitsungen ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese lst vom
Versammlungsleiter und Protokollfuhrer zu unteeeichnen. Die Niederschrift ist den
Vorstandsmitgliedem innerhalb von 5 Wochen zu übergeben. Die restlichen Mitglieder sind
zeitgleich uber die Bekanntmachung der Niederschrift an der lnformationstafel des Vereins zu
informieren. Einwände zur Niederschrift sind innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach
Zustellung bzw. Veröffentlichung zu erheben.

(9) Für die Geschäftsführung und den Sportbetrieb können durch den Vorstand hauptamtliche
Mitarbeiter eingestellt werden. Die Tätigkeit der Mitarbeiter wird durch eine Dienstanweisung
des Vorstandes geregelt.

(10) Die Milglieder des Vorstandes haben Anspruch auf eine angemessene Vergtltung ft r ihre
Tätigkeit. Über die Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 10 Kassenprüfer

(1) Die MV wählt zwei Kassenprilfer for vier Jahre, die unter sich einen VorsiEenden bestimmen.
Kassenprufer dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein, Die Kassenprüfer arbeiten
unabhängig und in eigener Verantwortung.

(2) Die Kontroll€ der Kassenprüfer richtet sich auf die Durchsetzung und Einhaltung der
Finanzordnung des TAV.

(3) lm laufenden Geschäffsjahr ist mindestens eine Prüfung (Jahresprüfung) durchzuführen. Die
Ergebnisse sind zu protokollieren und der MV votzulegen. Beanstandungen sind sofort dem
Vorstand miEuteilen. Dieses Gremium ist verpflichtet, bei Feststellungen von Versäumnissen,
Mängeln bzw. Unkonektheiten entsprechende ordnende, rechtliche bzw. disziplinarische
Maßnahmen zu ergreifen.

(5)
(6)

(71
(8)



§ 'll wahlen

(1) Die Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer findet alle 4 Jahre auf der
Mitgliederversammlung statt.

lzt Kandidatenvorschläge können durch den Vorstand oder durch jedes Vereinsmitglied
eingereicht werden. Eine Kandidatur auf der Wahlversammlung ist möglich.

(3) Von jedem Kandidaten der bei der Wahl nicht anwesend ist, muss die schriftliche
Einverständniserklärung vorliegen. Eine Wiederwahl ist möglich.

§ ,2 Finanzen und Uitgliedsbeit äge

(1) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begilnstigt werden.

(2) Die Mitglieder können bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung des Vereins keine
materiellen bzw. finanziellen Ansprüche gegenuber dem Verein geltend machen.

(3) Die Modalitäten der Finanzarbeit sind in der Finanzordnung geregelt.
Die finanziellen Mittel des TAV ergeben sich aus den:. MitgliedbeiträgenundAufnahmebeiträgen,. Einnahmen von Förderern und Sponsoren,. Fördermitteln,. Spenden.

(4) Die Höhe der monatlichen Mitgliedsbeiträge, sowie außerordentliche Eeiträge werden iährlich
von der MV im Voraus festgelegt.

(5) Der TAV kann von seinen Mitgliedern Umlagen und Arbeitsstunden yerlangen. Die Höhe wird
durch die Mitgliederversammlung beschlossen. ErsaEweise sind finanzielle Leistungen statt
der Arbeitsstunden mclglich.

(6) Über die VeMendung der finanziellen Mittel ist der Vorstand auf der Mitgliederversammlung
rechenschaft spfl ichtig.

(7) Die Kontrolle der Finanzen regelt sich nach § 10 der Salzung.

§ 13 Erwerb der Mitgliedschaft

('1 ) Jede Person kann Mitglied des TAV werden.
(2) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Antrag (Formulao an den Verein (Vorstand)

zu stellen. Bei Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahre ist der Antrag durch einen
Eziehungsberechtigten gegenzuzeichnen und deren Training ist nur unter Aufsicht eines
Erwachsenen mt8lich.

(3) über den Antrag entscheidet der Vorstand. Bei einer Ablehnung ist dem Antragsteller der
Grund miEuteilen.

(4) Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satsung und Ordnungen des TAV in al'en Punkten
an, wobei zu gewährleisten ist, dass.iedem Antragsteller vor seiner Aufnähme die
Einsichtnahme in die SaEung und Ordnungen ermöglicht wird.

(5) Ehrenmitglieder können auf Vorschlag des Vorstandes durch die MitgliederveGammlung mit
einer Mehrheit von % der abgegebenen Stimmen ernannt werden. Ehrenmitglieder sind von
der Beitragspfl icht befreit.

(6) Als fördernde Mitglieder können Einzelpersonen und Gesellschaflen beitreten, ohne dass
ihnen daraus Rechte und Pflichten erwachsen. Sie zahlen entsprechend der jeweiligen
Vereinbarung den Mitgliedsbeitrag. Weiterhin sind sie berechtigt an Mitgliederversammlungen
teilzunehmen. Dabei besitzen sie kein WahF und Stimmrecht



§ 14 Datenschuts

Erhebunq und Verarbeitunq von oersonenbezooenen Daten im Turn-und Athletenverein Bruel e.V.

oemäß der ab 25.05.2018 qeltenden DSGVO (DatenschuE-Grundverordnuno)

Der TAV Brüel e.V. erhebt von seinen Mitgliedern folgende personengebundene Daten:

Name. Vorname. Geburtsdatum. Wohnorl Telefonnummer. lnternetiadresse. Datum des
Vereinseintritts. Kontodaten

Diese Daten werden elektronisch bei dem Vorsitzenden und bei dem Kassenwart auf dem privaten PC
gespeichert. Der PC ist mit einer aktuellen Sicherheitssoff\,vare gesichert. Außerdem werden die Daten
ifl Listenform auf Papier in den Unterlagen des Vereins bei dem VorsiEenden und bei dem
Kassenwart gespeichert.

Mit dem Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Verein werden die Daten zum frllhestmöglichen
Zeitpunkt gelöscht und aus den Papieren entfernt.

Bilder aus dem Vereinsleben mit persönlichen Bildern sind auf Facebook ejngeslellt und den
Mitgliedem zugenglich. Bei Veranstaltungen und Wettkämpfen werden Fotos von Mitgliedem
gemacht, die teilweise auch in den Medien bzw. Sozialen NeEwerken veröffenflicht werden.
Persönliche Daten wie: Name, Anschrift, Alter, Telefon, werden zum Zwecke der Teilnahme an

Wettkämpfen an Dritte \ reitergegeben.

Einwilliounoserklärunq durch Eintriü in den TAV Brüel e.v

Mit Eintritt in den TAV Bruel e.V. wird durch die Unterschrift auf dem Mitgliedsantrag zugestimmt, dass
die o.g. personenbezogenen Daten erhoben und diese soweit es für sportliche Wettkämpfe
notwendig ist an Dritte weiter gegeben werden dürfen.

Mit der Unterschrift auf dem Mitgliedsantrag wird ausdrücklich zugestimmt, dass der TAV Brüel e. V.

den Namen und eventuelle Fotos des Mitgliedes in lnformationsmedien im Zusamrnenfiang mit dem

TAV Brilel e.V. veröffentlichen darf.

§ 15 Ende der Mitgliedschaft

(1) D're Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Aussc'tlluss aus dem Verein.
(21 Der Austritt ist nur zum Monatsschluss unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten

zulässig. Die Austrittserklärung ist schriftlich, bei Kindem und Jugendlichen bis 17 Jahre mit
der Unterschrift des geseElichen Vertreters, an den Vorstand zu richten.
Nach Kündigung besteht eine 2 Jährige Aufnahmespene. Über Ausnahmen entscheidet der
Vorstand.

(3) Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand aus dem TAV ausgeschlossen
werden, wenn:

+ Es troE vorheriger Mahnung wiederholt mit der Zehlung von B€iträgen im Rtlckstand
ist,

.:. Es die SaEung in grober Weise verletzt oder das Ansehen des TAV in der
Öffentlichkeit geschädigt hat.

(4) Gegen einen Ausschluss kann das betroffene Mitglied innerhalb eines Monats Berufung
einlegen. Die Mitgliederversammlung üifü dann die endgültige Entscheidung

(5) Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft enden alle Rechte und Ansprtiche an den TAV. Die
verbindlichkeiten bleiben bestehen,



§ 16 Haftung

(1) Der TAV haftet nicht für Schäden (Sachschäden oder Verluste), die während des Trainings
und Wettkampfuetriebes, sowie bei dem Besuch von Lehrgängen eintreten könnten. Aus
Entscheidungen der Organe des TAV können keine EßaEansprilche hergeleitet werden.

§ 17 Satzungsänderungen

(1) Satzungsänderungen können auf derMV mit2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen
vorgenommen werden, wenn folgende Voraussetsungen erfollt sind:

1. Die MV hat mit einfacher Mehrheit beschlossen, auf der nächsten MV
SaEungsänderungen yozunehmen.

2. SaEungsänd€rungen rnüssen in der Tagesordnung ausg€wiesen sein.
DringHrkeitsanträge sind nicht zutässig.

3. SaEungsänderungen treten mit Beschluss Mitgliederversammlung in Kraft.

§ t8 &rf,öiung fu TAY Brücl c.Y-

(1) Die Auflösung des TAV kann nur auf einer zum Zweck der Auflösung einberutenen
außerordentlichen MV erfolgen.

(2\ Die außerordentliche MV ist beschlussfähig mit den anwesenden Mitgliedern. Zur Auflösung
ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Auflösung oder
Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke tällt das Verm(Een des
Vereins an die Stadt Bruel oder den Kreissportbund die./der es unmiüelbar und ausschließlich
firr g€rneißnütsige, mildtätige oder kirchliche Zrvecke zu ve{yuenden hal

Die satzung wurde auf der Jahreshauptversamm lung am .2.2.....r?-4 | 2.Q.t/7.beschlossen.
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